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Erwägungen

E. 1
Die Jugendanwaltschaft Zürich-Stadt (Beschwerdegegnerin; nachfolgend nur noch
bezeichnet als Jugendanwaltschaft) führt gegen A._____, geb. am tt.mm.1997, eine
Strafuntersuchung wegen Brandstiftung etc. A._____ wird ins- besondere vorgeworfen,
zwischen dem 2. und dem 30. November 2012 in … zahlreiche (teilweise versuchte)
Brandstiftungen (mit Sachbeschädigungen) be- gangen zu haben. In der
Schlusseinvernahme vom 12. November 2013 sind 21 einzelne diesbezügliche Sachverhalte
aufgeführt. Dabei handelte es sich mehr- heitlich um Feuerlegungen in Containern,
Hauseingängen, Waschräumen, Trock- nungsräumen, Kellern, Sammelgaragen,
Veloräumen und Fahrzeugen (Urk. 9 [Akten der Jugendanwaltschaft Unt.Nr. 2012/1626]
43/1 S. 10 - 16). Am 30. November 2012 wurde A._____ verhaftet (Urk. 9/32/1). Mit
Verfü- gung vom 2. Dezember 2012 wurde sie von der Jugendanwaltschaft in Untersu-
chungshaft versetzt (Urk. 9/32/7). Das Zwangsmassnahmengericht am Bezirksge- richt
Zürich verlängerte diese Haft mit Verfügung vom 8. Dezember 2012 bis zum 8. Januar
2013 (Urk. 8/32/12). Mit Verfügung vom 13. Dezember 2012 ordnete die
Jugendanwaltschaft (in Anwendung von Art. 5 JStG) vorsorglich eine Unterbrin- gung von
A._____ im Sinne von Art. 15 Abs. 1 JStG sowie eine stationäre Be- obachtung im Sinne
von Art. 9 Abs. 1 JStG an und wies sie unter gleichzeitiger Entlassung aus der
Untersuchungshaft (Urk. 9/32/13) auf den 14. Dezember 2012 in die D._____ ein (Urk.
9/45/8). Mit Verfügung vom 2. April 2013 wies die Ju- gendanwaltschaft A._____ in
Fortsetzung der vorsorglichen Unterbringung im Sinne von Art. 15 JStG in das Jugendheim
E._____, ..., ein (Urk. 9/45/5). Nach einer Entweichung von A._____ am 12. April 2013 mit
vorgeworfenen Raubtaten und Sachbeschädigungen zwischen dem 17. und 19. April 2013
(Urk. 9/43/1 S. 17), polizeilicher Rückführung am 20. April 2013 (Urk. 9/45/4 S. 3), nach
Erstel- lung eines psychiatrischen Gutachtens vom 23. April 2013 (Urk. 9/46/1), nach ei-
ner weiteren Entweichung am 5. Mai 2013 (Urk. 9/45/2 S. 1), nach Tätlichkeiten gegenüber
einer Mitinsassin im Jugendheim E._____ zwischen dem 29. Juni und

- 3 - dem 20. Juli 2013 (Urk. 9/43/1 S. 18) und einer Körperverletzung gegenüber einer
anderen Mitinsassin im Jugendheim E._____ am 24. Juli 2013 (Urk. 9/43/1 S. 18, Urk.
9/45/3) wies die Jugendanwaltschaft A._____ mit Verfügung vom 30. Juli 2013 in
Fortsetzung der vorsorglichen Unterbringung in Anwendung von Art. 5 JStG und im Sinne
von Art. 15 JStG ins Gefängnis … ein (Urk. 9/45/1). Dort hält sie sich seit dem 2. August
2013 auf.

E. 2
Mit Schreiben vom 30. August 2012 (recte 2013) ersuchte der Vater von A._____ die
Jugendanwaltschaft um Entlassung aus dem Gefängnis … (Urk. 9/54/1). Mit Verfügung
vom 3. September 2013 wies die Jugendanwaltschaft das Gesuch um Aufhebung der



vorsorglich angeordneten Schutzmassnahme bzw. der vorsorglich angeordneten
Unterbringung von A._____ im Gefängnis … ab (Urk. 9/54/2). Mit Eingabe vom 14.
November 2013 ersuchte der amtliche Ver- teidiger von A._____ die Jugendanwaltschaft
um Aufhebung der vorsorglich an- geordneten Schutzmassnahme und um Entlassung von
A._____ aus dem Ge- fängnis … (Urk. 9/54/3). Mit Verfügung vom 14. November 2013
wies die Jugend- anwaltschaft auch dieses Gesuch ab (Urk. 9/54/4 = Urk. 3/1).

E. 3
Gegen diese am Freitag, 15. November 2013 versandte [Urk. 9/54/4 S. 3) und ihm am
Montag, 18. November 2013 zugestellte (vgl. Eingangsstempel auf Urk. 3/1 und Urk. 2 S. 2
Ziff. 1) jugendanwaltschaftliche Verfügung reichte der amtliche Verteidiger von A._____
mit Eingabe vom 28. November 2013 und damit innert der 10-tägigen Frist bei der hiesigen
Kammer eine Beschwerde ein. Damit beantragt er die Aufhebung der mit Verfügung der
Jugendanwaltschaft vom 30. Juli 2013 vorsorglich angeordneten Schutzmassnahme und die
umgehende Ent- lassung von A._____ aus dem Gefängnis … (Urk. 2). Die
Jugendanwaltschaft be- antragt in einer Vernehmlassung vom 3. Dezember 2013 die
Abweisung der Be- schwerde (Urk. 7). In seiner Replik vom 9. Dezember 2013 hält der
amtliche Ver- teidiger an seinen Anträgen fest (Urk. 12).

E. 4
In seiner Beschwerde macht der amtliche Verteidiger über das bereits Vorgebrachte hinaus
geltend, die vorsorglich angeordnete Schutzmassnahme sei nicht geeignet, die notwendige
erzieherische und/oder die notwendige therapeuti- sche Behandlung sicherzustellen. Ein
weiterer Aufenthalt im Gefängnis … er- weise sich deshalb als unverhältnismässig bzw. als
unangemessen. Es sei keine

- 6 - Therapie angefangen bzw. durchgeführt worden, obwohl A._____ nach Einschät- zung
der Fachleute dringend einer solchen bedürfe. Die Jugendanwaltschaft ar- gumentiere
widersprüchlich, wenn sie einerseits erkläre, A._____ benötige einen geschlossenen
Rahmen, andererseits auch offene Institutionen für eine Unter- bringung anfrage. Die
Gutachterin habe sich auf den Standpunkt gestellt, dass für eine erfolgreiche Behandlung
von A._____ sowohl der therapeutische als auch der erzieherische/pädagogische Rahmen
von grosser Bedeutung sei. Im Gefäng- nis herrschten diesbezüglich alles andere als gute
Rahmenbedingungen. Vor die- sem Hintergrund stelle sich die Frage, wie sinnvoll es wäre,
im Gefängnis … eine therapeutische Behandlung zu beginnen. Zum Einen wäre der weitere
Aufenthalt von A._____ zeitlich beschränkt, so dass es bereits nach kurzer Zeit wieder zu
ei- nem Wechsel des Therapeuten kommen würde. Zum Anderen habe die Gutach- terin
explizit darauf hingewiesen, dass ein gleichzeitiger Freiheitsentzug den Er- folg einer
allfälligen Behandlung gefährden würde. Mit einer Unterbringung von A._____ bei ihrem
Vater könnte der von der Gutachterin geforderte warmherzige erzieherische Rahmen
geschaffen und mit einer sehr intensiven ambulanten The- rapie begonnen werden.
Voraussetzung für die Anordnung einer Schutzmass- nahme sei, dass sie geeignet sei, die
notwendige erzieherische und/oder thera- peutische Betreuung bzw. Behandlung
sicherzustellen. Dies sei im …gefängnis … nicht möglich. Nachdem es beinahe vier
Monate nach der Einweisung in dieses Gefängnis nicht gelungen sei, eine Platzierung zu
finden, sei die vorsorglich an- geordnete Schutzmassnahme bzw. die Unterbringung von
A._____ im Bezirksge- fängnis … aufzuheben. Die Massnahme erweise sich als ungeeignet
und unver- hältnismässig (Urk. 2).



E. 5
Die Jugendanwaltschaft entgegnet, nachdem von Seiten der angefragten geschlossenen
Einrichtungen Absagen gekommen seien, habe die Jugendan- waltschaft als weitere Option
auch offene Unterbringungen geprüft. Es habe sich bald herausgestellt, dass keine der
angefragten Institutionen das Risiko habe in Kauf nehmen wollen, A._____ aufzunehmen,
insbesondere aufgrund des erhöh- ten Rückfallrisikos bzw. aufgrund ihrer psychischen
Störung. Im Gegensatz zur Behauptung des amtlichen Verteidigers sei im Gefängnis …
sehr wohl eine The- rapie begonnen worden. Seit anfangs August 2013 werde A._____
wöchentlich

- 7 - von einer Therapeutin besucht. Die Therapeutin sei indes nicht ganz überzeugt, ob sich
A._____ auch wirklich darauf einlasse. Gemäss der psychiatrischen Gut- achterin könne die
notwendige erzieherische Betreuung nicht in einem ambulan- ten Rahmen sichergestellt
werden. Der Vater von A._____ sei voll berufstätig und könne den von ihr derzeit
benötigten professionellen engen Rahmen nicht bieten. Ohne vorhergehenden
Therapieerfolg sei der Schutz Dritter bei einer Öffnung nicht gewährleistet. Eine Öffnung
ohne deutlichen Therapieerfolg sei nicht zu ver- antworten. Es sei unbestritten, dass das
Gefängnis … nicht der geeignetste Ort für die Unterbringung von A._____ sei. Er sei aber
geeigneter als eine Entlassung zum Vater. Gemäss dem Urteil des Bundesgerichts
1B_437/2011 (vom 14. Sep- tember 2011) sei die provisorische und zeitlich beschränkte
Unterbringung in ei- nem Jugendgefängnis als vorübergehende Notlösung nicht
bundesrechtswidrig. Die … Klinik …, …k, habe sich bereit erklärt, mit A._____ ein
Abklärungsgespräch zu führen, um eine allfällige Aufnahme zu prüfen. Zudem hätten die
Anstalten … mitgeteilt, dass die Aufnahme einer Jugendlichen im Ausnahmefall möglich
wäre. Abklärungsgespräche mit der … und den Anstalten … würden in den nächsten Tagen
stattfinden (Urk. 7).

E. 6
In der Replik hält der amtliche Verteidiger im Wesentlichen an seinen bis- herigen
Ausführungen fest und bestreitet, dass im Gefängnis … eine eigentliche Therapie mit
A._____ begonnen worden sei (Urk. 12).

E. 7
A._____ war zur Zeit der ihr angelasteten (und von ihr im Wesentlichen auch
eingestandenen) Brandstiftungen und Raubtaten 15 Jahre alt. Zur Zeit der ihr angelasteten
Tätlichkeiten gegenüber einer Mitinsassin zwischen dem 29. Juni und 20. Juli 2013 und der
Körperverletzung einer anderen Mitinsassin am 24. Juli 2013 (Urk. 9/43/1 S. 18) war sie 16
Jahre alt; heute ist sie 16 ½ Jahre alt. Sie un- tersteht damit dem Jugendstrafgesetz (JStG)
und der Jugendstrafprozessordnung (JStPO) (Art. 3 Abs. 1 JStG, Art. 1 JStPO).
Untersuchungshaft kann in Ausnah- mefällen, bei Vorliegen der Voraussetzungen von Art.
221 StPO und unter engen zeitlichen Kontrollen angeordnet werden (Art. 27 i.V. mit Art. 3
Abs. 1 JStPO). Gemäss Art. 5 JStG kann die zuständige Behörde vorsorglich
Schutzmassnah- men nach Art. 12 - 15 JStG anordnen. Dafür (wie auch für die Anordnung
von Un-

- 8 - tersuchungshaft; Art. 221 Abs. 1 StPO) wird ein dringender Tatverdacht voraus-
gesetzt (OGer ZH, III. Strafkammer, Geschäfts-Nr. UH120077 vom 30. März 2012 Erw.
II.4). Sodann setzt eine vorsorgliche Schutzmassnahme voraus, dass eine psychische,
physische oder erzieherische Gefährdungslage des Jugendlichen vorliegt und dessen



Schutzbedürfnis ein dringliches ist, welchem mit Blick auf Art. 2 Abs. 1 JStG bereits
während der laufenden Untersuchung und nicht erst im Hauptverfahren Rechnung zu tragen
ist. Dementsprechend hat eine Unterbrin- gung gemäss Art. 15 JStG nur zu erfolgen, wenn
die notwendige Erziehung und Behandlung des Jugendlichen nicht anders sichergestellt
werden kann. Eine Un- terbringung in einer geschlossenen Einrichtung darf sodann nur
angeordnet wer- den, wenn sie für den persönlichen Schutz oder für die Behandlung der
psychi- schen Störung des Jugendlichen unumgänglich oder für den Schutz Dritter vor
schwer wiegender Gefährdung durch den Jugendlichen notwendig ist (OGer ZH, III.
Strafkammer, Geschäfts-Nr. UH120077, Beschluss vom 30. März 2012 Erw. II.4 mit
Verweisungen auf Nicole Holderegger, Die Schutzmassnahmen des Ju- gendstrafgesetzes
unter besonderer Berücksichtigung der Praxis in den Kantonen Schaffhausen und Zürich,
Diss. Zürich 2009, in: Zürcher Studien zum Strafrecht, Bd 53, S. 394 f., auf
Gürber/Hug/Schläfli, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.] BSK StGB I, Basel 2007 [neu: 3.
Auflage, Basel 2013], Art. 5 JStG N 6, 7, und auf Art. 15 Abs. 2 JStG). Sämtliche
vorsorglichen Schutzmassnahmen im Sinne von Art. 12 ff. i.V. mit Art. 5 JStG müssen den
Verfassungsgrundsatz der Verhältnismässig- keit gemäss Art. 36 Abs. 3 BV wahren, das
heisst, die Massnahme muss zur Ziel- erreichung geeignet und erforderlich sein, und es
muss eine vernünftige Relation bestehen zwischen dem Eingriff und dem angestrebten Ziel
(Urteil des Bundesge- richts BuGer 1B_437/2011 vom 14. September 2011 Erw. 4.2). Im
Übrigen han- delt es sich bei der vorsorglichen Unterbringung in einer geschlossenen
Einrich- tung - während der Strafuntersuchung und vor Erlass eines jugendstrafrechtlichen
Urteils - um strafprozessuale Haft im Rahmen des vorsorglichen Vollzugs einer
jugendstrafrechtlichen Schutzmassnahme. In diesem Zusammenhang dürfen die
einschlägigen Verfahrensbestimmungen (und grundrechtlichen Garantien) der
Jugend-Untersuchungshaft nicht faktisch unterlaufen werden. Untersuchungs- und
Sicherheitshaft werden im Jugendstrafprozess nur in Ausnahmefällen und

- 9 - erst nach Prüfung sämtlicher Möglichkeiten von Ersatzmassnahmen angeordnet.
Ausserdem muss die Jugend-Untersuchungshaft nach spätestens einem Monat von Amtes
wegen überprüft (bzw. jeweils neu verlängert) werden (BuGer 1B_437/2011 vom 14.
September 2011 Erw. 4.3).

E. 8
Der dringende Tatverdacht als Voraussetzung sowohl von Untersu- chungshaft als auch
vorsorglicher Schutzmassnahmen ist ohne Weiteres erfüllt und wird auch von der amtlichen
Verteidigung zu Recht nicht angezweifelt. Be- reits das Zwangsmassnahmengericht hatte in
der Verfügung vom 8. Dezember 2012 den dringenden Tatverdacht gestützt auf die Akten
und das Geständnis von A._____ bejaht (Urk. 9/32/12). Dies wurde bestätigt durch die die
Vorhalte im We- sentlichen bestätigenden Aussagen von A._____ in der
Schlusseinvernahme vom

E. 12
Allerdings ist das Gefängnis … nicht der von A._____ für die erzieheri- sche Betreuung
benötigte Rahmen. Zwar ist das Gefängnis … gemäss Homepa- ge auf die Unterbringung
von Frauen spezialisiert und besteht dort die Möglich- keit, weibliche Jugendliche getrennt
von ihren erwachsenen Mitgefangenen unter- zubringen, wobei die Jugendlichen über
eigene Aufenthalts- und Schulungsräume verfügen, wo sie stundenweise durch eine externe
Sozialpädagogin unterrichtet werden. Das Gefängnis … ist indes keine Erziehungs- oder



Behandlungseinrich- tung, die in der Lage ist, die im Sinne von Art. 15 Abs. 1 JStG
erforderliche erzie- herische oder therapeutische Hilfe zu leisten. Die Jugendanwaltschaft
wendet

- 14 - denn auch nichts ein gegen die Darstellung des amtlichen Verteidigers, dass die
Vertreterinnen der Jugendanwaltschaft immer wieder betont hätten, alle Beteilig- ten seien
sich bewusst, dass A._____ im Gefängnis nicht am richtigen Ort sei und ihrer Problematik
dort nicht Rechnung getragen werden könne (Urk. 2 S. 3, S. 6; vgl. Urk. 7 S. 4). Die
Jugendanwaltschaft erklärte denn auch, A._____ sei derzeit "mangels geeigneter
Einrichtung" im Gefängnis … zu belassen (Urk. 3/1 S. 3).

E. 12.1
Die amtliche Verteidigung wirft zu Recht die Frage auf, ob durch die Unterbringung von
A._____ im Gefängnis … die Voraussetzung einer Schutz- massnahme im Sinne von Art.
15 JStG noch erfüllt sei, nämlich dass die Mass- nahme geeignet sein müsse, die
notwendige erzieherische Betreuung und / oder die notwendige therapeutische Betreuung
sicherzustellen (Urk. 2 S. 5 f.).

E. 12.2
Würde mangels Alternativen eine langfristige - das heisst erheblich mehr als 6-monatige -
Unterbringung im Gefängnis … angeordnet, wäre zweifel- haft, ob sich eine solche
Unterbringung noch auf Art. 5 i.V. mit Art. 15 JStG stüt- zen liesse. Eine provisorische und
zeitlich beschränkte Unterbringung in einem Jugendgefängnis wurde aber vom
Bundesgericht in einem vergleichbaren Fall als vorübergehende Notlösung (bis zum
Freiwerden - das heisst wohl auch bis zum Finden - eines besser geeigneten Platzes) als
nicht bundesrechtswidrig bezeich- net. Ein völliger Ausschluss einer entsprechenden
befristeten Übergangslösung erschiene wenig sachgerecht und widerspräche dem Sinn und
Zweck von Art. 15 Abs. 2 JStG (BuGer 1B_437/2011 vom 14. September 2011 Erw. 5.4).

E. 12.3
Im ähnlichen Fall, den das Bundesgericht mit dem zitierten Urteil 1B_437/2011 vom 14.
September 2011 beurteilte, erwog das Bundesgericht, zwar erscheine "im jetzigen
Zeitpunkt" (d.h. am 14. September 2011, nach einer ange- fochtenen Verfügung vom 18.
Juli 2011, mit welcher die Untersuchungshaft auf- gehoben und der weitere Verbleib des
Beschuldigten in der Jugendabteilung des Gefängnisses Limmattal im Rahmen einer
vorsorglichen stationären Unterbrin- gung angeordnet worden war) ein (provisorischer)
Vollzug der vorsorglichen stati- onären Unterbringung in der Jugendabteilung des
Gefängnisses Limmattal (bis zum Auffinden einer geeigneteren Einrichtung) noch
bundesrechtskonform. Die Jugendanwaltschaft sei jedoch anzuhalten, weiterhin intensiv
nach einem Platz in

- 15 - einer geeigneten erzieherisch-therapeutischen Massnahmeneinrichtung Aus- schau zu
halten. Spätestens einen Monat nach Eröffnung des bundesgerichtli- chen Urteils werde sie
zu entscheiden haben, ob eine Versetzung aus dem Ju- gendgefängnis in eine spezialisierte
Massnahmeneinrichtung für Jugendliche möglich sei. Nötigenfalls (und auf einen
beschränkten Zeithorizont hin) hätten analoge weitere Prüfungen (nach jeweils spätestens
einem Monat) zu erfolgen (Erw. 5.6).

E. 12.4



Im vorliegenden Fall gilt grundsätzlich das Gleiche. Allerdings erübrigt sich eine förmliche
Anweisung an die Jugendanwaltschaft. Diese ist sich bewusst, dass das Gefängnis …
längerfristig keine geeignete erzieherisch-therapeutische Massnahmeeinrichtung ist, und sie
bemüht sich bereits ohne gerichtliche Anwei- sung intensiv darum, einen Platz für A._____
in einer geeigneten Massnahmeein- richtung zu finden (vgl. die Zusammenstellung der
Platzierungsanfragen seit Au- gust 2013, Stand 26. November 2013 in Urk. 9/57/1; vgl.
auch die Notizen der zu- ständigen Sozialarbeiterin über die verschiedenen Anfragen in
Urk. 9/59/1 S. 26 - 39). In Gesprächen mit der … wird geprüft, ob eine Aufnahme nach
einem dafür erforderlichen Umbau (Einbau einer Türe) möglich ist (Urk. 9/59/1 S. 26 f., S.
34, S. 37 f.). In Abklärungen mit den Anstalten … wird geprüft, ob diese als Ausnah- mefall
bereit sind, A._____ als Jugendliche auf einer kleinen Wohngruppe aufzu- nehmen und für
die Therapie mit der Therapeutischen Wohngemeinschaft … zu- sammenzuarbeiten (Urk.
9/59/1 S. 34 f., S. 37).

E. 12.5
Im Gegensatz zur Rüge des amtlichen Verteidigers (Urk. 2 S. 2, S. 6) steht nicht fest, dass
die vorsorglich angeordnete Schutzmassnahme nicht geeig- net ist, die notwendige
therapeutische und erzieherische Behandlung sicherzu- stellen. Zwar kann diese
Behandlung nicht im Gefängnis … sichergestellt werden. Es sind jedoch andere
Möglichkeiten offen und in Abklärung (vgl. vorstehend). Bis eine solche andere Lösung
gefunden werden kann, ist die Unterbringung im Ge- fängnis … als vorübergehende
Notlösung wenigstens im heutigen Zeitpunkt noch zulässig und auch notwendig (vgl.
vorstehend).

E. 12.6
Die amtliche Verteidigung wendet ein, die Argumentation der Jugend- anwaltschaft sei
widersprüchlich, wenn sie ausführe, dass A._____ einen ge-

- 16 - schlossenen Rahmen benötige, aber auf der Suche nach Platzierungsmöglichkei- ten
auch offene Institutionen angefragt habe. Diese Anfrage bedeute, dass auch eine
Unterbringung in einer offenen Institution möglich sei (womit die amtliche Verteidigung
wohl geltend machen möchte, deshalb sei auch eine Unterbringung beim Vater möglich)
(Urk. 2 S. 3). Einerseits bedeuten indes Anfragen bei offenen Institutionen keinen
Widerspruch zur Erklärung der Notwendigkeit eines ge- schlossenen Rahmens und keine
Abkehr von dieser Erklärung. Vielmehr hätte gegebenenfalls auch in einer offenen
Institution für A._____ ein geschlossener Rahmen geschaffen werden können. Andererseits
änderte auch eine ernsthafte Prüfung einer offenen Institution durch die Jugendanwaltschaft
nichts an der vor- stehend festgestellten Notwendigkeit eines geschlossenen Rahmens.

E. 12.7
Für die im vorliegenden Verfahren zu entscheidende Frage nicht von wesentlicher
Bedeutung ist, ob mit A._____ im Gefängnis … eine effektive Thera- pie begonnen wurde.
Der amtliche Verteidiger stellt das in Abrede (Urk. 2 S. 3, Urk. 12 S. 2 f.) und den Sinn
einer Therapie im Gefängnis in Frage (Urk. 2 S. 4 f.). Die Jugendanwaltschaft führt dazu
aus, die Fachstelle für Kinder- und Jugendfo- rensik habe den Auftrag erhalten, eine
Therapie im Sinne des Gutachtens zu be- ginnen. A._____ werde wöchentlich von einer
Therapeutin besucht, die bemüht sei, diesen Auftrag zu erfüllen (Urk. 7 S. 3). Wohl wäre es
wichtig, möglichst bald eine effektive Therapie durchzuführen. Beim Aufenthalt im
Gefängnis … handelt es sich indes um eine Notlösung (vorstehend Erw. 12.2 und 12.3),



deren Zuläs- sigkeit nicht von der Durchführung einer effektiven Therapie abhängt.

E. 12.8
Der amtliche Verteidiger weist darauf hin, die Gutachterin habe explizit festgehalten, dass
ein Freiheitsentzug den Erfolg einer allenfalls angeordneten Behandlung gefährden würde.
Bereits aus diesem Grund sei die vorsorglich an- geordnete Schutzmassnahme bzw. die
Unterbringung von A._____ im Gefängnis nicht geeignet, die notwendige erzieherische
und/oder die notwendige therapeuti- sche Behandlung sicherzustellen. Die Gutachterin habe
ausgeführt, es sei denk- bar, dass in Krisenzeiten eine vorübergehende Unterbringung in
einem geschlos- senen Rahmen oder eine Hospitalisation auf einer für
Borderline-Störungen spe- zialisierten Abteilung notwendig werde. Mit dem bisherigen
langen Aufenthalt im

- 17 - Gefängnis sei dieser Forderung der Gutachterin nach der Krise im Sommer genü-
gend Rechnung getragen. Auch vor diesem Hintergrund und grundsätzlich im Einklang mit
der Auffassung der Gutachterin lasse es sich rechtfertigen, A._____ nun wieder in einem
offeneren Rahmen - gemeint: bei ihrem Vater (Urk. 12 S. 4) - zu platzieren (Urk. 12 S. 3).
Die Gutachterin bejahte die Frage, ob die Gefahr bestehe, dass eine allen- falls angeordnete
Behandlung und/oder erzieherische Betreuung durch den gleichzeitigen Vollzug eines
Freiheitsentzuges gefährdet werde (Urk. 9/46/1 S. 92). Nach der klaren gutachterlichen
Erklärung, dass die notwendige erzieheri- sche Betreuung nicht in einem ambulanten
Rahmen sichergestellt werden könne, es werde nicht möglich sein, A._____ in einem
ambulanten Rahmen eine adäqua- te erzieherische Betreuung zukommen zu lassen, für die
Behandlung und erzie- herische Betreuung brauche sie einen stationären Rahmen (Urk.
9/46/1 S. 90), kann die gutachterliche Bejahung der vorstehend zitierten Frage nur auf den
Voll- zug einer Freiheitsstrafe ausserhalb einer stationären Behandlung bezogen wer- den.
Da die notwendige erzieherische Betreuung im stationären Rahmen zur Zeit mangels
geeigneter Einrichtung gar nicht durchgeführt werden kann, wird sie durch die
vorbereitende Notlösung des Freiheitsentzuges im Gefängnis … auch nicht gefährdet. Die
Aussage der Gutachterin, in Krisensituationen könne eine vorüberge- hende Unterbringung
in einem geschlossenen Rahmen oder eine Hospitalisation auf einer für
Borderline-Störungen spezialisierten Abteilung einer psychiatrischen Klinik notwendig
sein, entstand aus der damaligen Situation der Unterbringung von A._____ im
D._____-Heim in …. Die Gutachterin erörterte, dass es deshalb schwierig sein werde, bei
einer Umplatzierung ohne entsprechenden Vorfall wie- der auf einen geschlossenen
Rahmen zu wechseln. Es wäre zu befürchten, dass die für einen weiteren Fortschritt
notwendige Kooperation von A._____ durch ih- ren Widerstand gegen den geschlossenen
Rahmen verloren ginge. (Nur) Deshalb empfahl die Gutachterin trotz der vorgängig
dargelegten Risikokalkulation (hohes Risiko für weitere Diebstähle, andere
Vermögensdelikte oder auch eventuelle Gewaltstraftaten, Urk. 9/46/1 S. 81) als
Anschlussunterbringung im Rahmen des

- 18 - weiteren Massnahmenvollzuges einen halboffenen Rahmen und innerhalb des- selben
die allfällige Notwendigkeit einer vorübergehenden Unterbringung in einem geschlossenen
Rahmen in Krisensituationen (Urk. 9/46/1 S. 84). Diese Ausfüh- rungen wurden durch die
seitherige Entwicklung, insbesondere die Körperverlet- zung vom 24. Juli 2013 und den
darauf folgenden Ausschluss von A._____ aus dem E._____heim überholt. Keinesfalls
kann, wie der amtliche Verteidiger dies tut, daraus abgeleitet werden, dass das Gutachten in
der heutigen Situation einer stationären Unterbringung (und der Vorbereitung einer solchen



durch die Notlö- sung der zeitlich befristeten Unterbringung im Gefängnis … bis zum
Finden einer geeigneten Einrichtung) entgegenstände und die Platzierung beim Vater von
A._____ erforderte.

E. 12.9
Als Möglichkeiten für eine Unterbringung von A._____ im Sinne von Art. 15 Abs. 2 JStG
stehen zur Zeit die … (…kliniken) … und die Anstalten … in Abklärung. Der amtliche
Verteidiger erklärt, beide Institutionen seien bereits früher angefragt worden und hätten sich
abschlägig geäussert. Bei den Anstalten … handle es sich überdies um eine
Vollzugseinrichtung für erwachsene Frauen, in der bis anhin noch nie eine Jugendliche
untergebracht worden sei (Urk. 12 S. 4 f.). Nach den früheren abschlägigen Bescheiden
fragte die Jugendanwaltschaft diese Institutionen erneut an. Nunmehr erscheint es als
möglich, dass die eine oder die andere dieser Institutionen zur Aufnahme von A._____
bereit ist (vgl. Urk. 9/59/1 S. 34 ff.). Ob sich diese schliesslich (allenfalls mit weiterer
Unterstüt- zung wie die Anstalten … durch die therapeutische Wohngemeinschaft ...; vgl.
Urk. 9/59/1 S. 34 f.) als geeignet für die Behandlung und Betreuung von A._____ im Sinne
von Art. 15 Abs. 1 JStG erweisen, ist nicht im vorliegenden Verfahren zu prüfen.
Wesentlich ist, dass diese Institutionen zum jetzigen Zeitpunkt und Akten- stand nicht als
von vornherein ungeeignet erscheinen. Die weitere Unterbringung von A._____ im
Gefängnis … bis zu den diesbezüglichen Entscheiden ist deshalb angebracht und zulässig.

E. 12.10
Zusammenfassend ist die von der Jugendanwaltschaft im Sinne von Art. 5 und 15 Abs. 2
JStG vorsorglich angeordnete Schutzmassnahme und die

- 19 - Unterbringung von A._____ innerhalb dieser Schutzmassnahme im Gefängnis … als
zeitlich befristete bzw. zu befristende (vgl. nachfolgend Erw. 13) Notlösung bis zum Finden
einer geeigneten Einrichtung im heutigen Zeitpunkt noch zulässig. Die Beschwerde gegen
die Abweisung des Gesuchs um Aufhebung dieser Schutzmassnahme ist deshalb
abzuweisen.

E. 13
Die Jugendanwaltschaft befristete die Unterbringung von A._____ im Gefängnis … nicht.
Eine solche Befristung ist indes für den Charakter als vo- rübergehende Notlösung zur
Wahrung der Verhältnismässigkeit und anbetrachts der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung (Urteil 1B_437/2011 vom 14. September 2011 Erw. 4.2 und 5.4)
erforderlich. Angemessen im vorliegenden Fall ist eine Be- fristung auf sechs Monate nach
Eintritt von A._____ ins Gefängnis … (vgl. die vom Bundesgericht im Urteil 1B_437/2011
vom 14. September 2011 in Erw. 4.2 zitierte Literatur zum Zeitrahmen von ca. 3 - 6
Monaten für eine kurzfristige bzw. vorübergehende Unterbringung "in Krisensituationen").
Dieser Zeitpunkt ist heute noch nicht erreicht, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist.
Lässt sich aber bis sechs Monate nach Einweisung von A._____ ins Gefängnis … keine
geeignete erzieherisch-therapeutische Massnahmeeinrichtung finden, in welche A._____
übertreten kann, träte bei einer weiteren Unterbringung im Gefängnis … der Cha- rakter als
vorsorgliche Unterbringung im Sinne von Art. 5 i.V. mit Art. 15 JStG in den Hintergrund
und der Charakter einer strafprozessualen Haft in den Vorder- grund. Die
Jugendanwaltschaft hätte dafür beim Zwangsmassnahmengericht ein Verlängerungsgesuch
zu stellen (Art. 27 Abs. 3 JStPO i.V. mit Art. 227 StPO; vgl. BuGer 1B_437/2011 vom 14.
September 2011 Erw. 4.3). III.
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